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VERORDNUNGSBLATT

DER MARKTGEMEINDE
VOCKLAMARKT

Jahrgang 2026 Ausgegeben am 02. Miirz 2026 www.ris.bka.gv.at
Nr. 2 Verordnung: Feuerwehr Gebiihrenordnung
Verordnung

des Gemeinderats der Marktgemeinde Vocklamarkt vom 26. Februar 2026 mit der eine
Feuerwehr-Gebiihrenordnung fiir die Marktgemeinde Vocklamarkt erlassen wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 5 des O6. Feuerwehrgesetzes 2015 (06. FWG 2015), LGBI. Nr. 104/2014 idF
des Landesgesetzes LGBI. Nr. 95/2024, und des § 17 Abs. 3 Ziffer 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024,
BGBI. I Nr. 168/2023 idF des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 128/2024, wird verordnet:

§1
Allgemeine Bestimmungen

(1) Diese Gebiihrenordnung beinhaltet die Gebiihren fiir Einsatzleistungen der oberdsterreichischen
Freiwilligen Feuerwehren (im Folgenden kurz: Feuerwehr) bzw. fir die Benutzung von
Feuerwehreinrichtungen.

(2) In Anlage I, Gebiithrengruppen A und B, sind Gebiihren fiir Einsatzleistungen, darunter sind
Arbeitsleistungen von Personal und die Verwendung von Fahrzeugen, Gerdten, Ausriistungsgegenstianden,
Fernmeldeeinrichtungen und dergleichen zu verstehen, festgelegt.

(3) In Anlage I, Gebiihrengruppe C, ist die Gebiihr fiir Brandmeldeanlagen festgelegt.

(4) In Anlage I, Gebiihrengruppe D, sind die Gebiihren fiir Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgiiter
festgelegt, die getrennt vorzuschreiben sind.

(5) Falls dies erforderlich ist, kann sich die Feuerwehr bei der Erfiillung ihrer Aufgaben auch Dritter
(in Form von Leistungen und Beistellungen) bedienen. In Anlage I, Gebiihrengruppe E, sind die Gebiihren
fiir diese Leistungen bzw. Beistellungen (wie Personal, Fahrzeuge, Anhdnger, Werkzeuge,
Ausriistungsgegenstande, etc.) festgelegt, die nach konkretem Aufwand unter Beriicksichtigung der
Grundséitze der Notwendigkeit und ZweckmaéBigkeit vorzuschreiben sind.

§2
Gebiihrenpflicht

(1) Sofern nicht Gebiihrenfreiheit gemaf § 3 dieser Gebiihrenordnung vorliegt, sind die nach den
einschldgigen Vorschriften des offentlichen Rechts fiir Einsatzleistungen und fiir die Benutzung von
Feuerwehreinrichtungen von Feuerwehren anfallenden Gebiihren nach Mallgabe der Gebiihrengruppen A
bis E in Anlage I dieser Gebiihrenordnung zu entrichten.

(2) Die in Anlage I, Gebiihrengruppe B, Gebiihrenpositionen 12.01, 12.04 bis 12.08, angefiihrten
Gebiihren sind als Mindestgebiihren zu verstehen. Bei Mehraufwand ist die Gebiihr nach Anlage I,
Gebiihrengruppe A, zu bemessen.

(3) Die in Anlage I, Gebiihrengruppe C, Gebiihrenposition 13.01, angefiihrte Gebiihr ist als
Mindestgebiihr zu verstehen. Bei Mehraufwand ist die Gebiihr nach Anlage I, Gebiihrengruppe A,
entsprechend der alarmplanméfBigen Ausriickung zu bemessen.

(4) Fiir die im Rahmen von Einsétzen bei Brinden und zur Abwendung von Brandgefahr (§ 6 Abs. 1
Z 1 und 2 O6. FWG 2015) nach den Grundsdtzen der Notwendigkeit und ZweckmaiBigkeit verbrauchten
Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgiiter (zZB Schaummittel, Loschpulver, Loschgase, Atemfilter,
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Atemluft, Bindemittel fiir Chemikalien, Ol usw.) sind jedenfalls Gebiihren zu entrichten (vgl. § 6 Abs. 1
letzter Satz O6. FWG 2015).

§3
Gebiihrenfreiheit
(1) Diese Gebiihrenordnung findet keine Anwendung:

1. wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach-, oder Einsatzleistung auf Grund offentlich-
rechtlicher Bestimmungen verpflichtet war und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht
vorgesehen ist (konkret gemdB § 6 Abs. 1 O6. FWG 2015, wenn die Inanspruchnahme bei Brénden, zur
Abwendung von Brandgefahr, bei Elementarereignissen zur Setzung von ErstmaBinahmen zur Abwehr von
drohender und zur Beseitigung unmittelbarer Gefahr oder bei Unfillen und akuten Notféllen zur Rettung
von Menschen und Tieren erfolgt), sofern nicht Abs. 2 anzuwenden ist;

2. bei einer Alarmierung aufgrund einer irrtiimlich, im guten Glauben abgegebenen Meldung (Blinder
Alarm).

(2) Gebiihrenfreiheit besteht nicht bei Brandmelder-Fehl- oder Tduschungsalarm. Dafiir ist eine geméaf
§ 2 Abs. 3 zu bemessende Gebiihr zu entrichten.

§4
Berechnungsgrundsitze

(1) Die Berechnung der Gebiihren fiir Einsatzleistungen (§ 1 Abs. 2) und fiir die Beistellung von
Fahrzeugen, Geriten, Ausriistungsgegenstinden, Fernmeldeeinrichtungen und dergleichen (im Folgenden:
Gegenstiinde) erfolgt grundsitzlich nach den in Anlage I, Gebithrengruppen A und B, enthaltenen
Gebiihrensdtzen nach Maf3gabe der folgenden Absitze.

(2) Fiir die Arbeitsleistungen von Personal bzw. fiir die Bedienung von beigestellten Gegenstanden ist
die Gebiihr gemal Anlage I, Gebiithrengruppe A, Punkt 1, zu entrichten.

(3) Bei der Beistellung von Gegenstinden ohne Bedienungspersonal der Feuerwehr ist fiir die
Berechnung der Gebiihr jener Zeitraum malgebend, in welchem der Beniitzer — ohne Riicksicht auf die
tatsdchliche Bentitzungsdauer — die beigestellten Gegensténde innehat.

(4) Die Gebiihr fiir die Beistellung von Gegensténden ist mit dem halben Neuwert des beigestellten
Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschédigtem Zustand zuriickgestellt wird.

(5) Bei gebiihrenpflichtigen Einsatzleistungen und Beistellungen von Gegenstinden mit
Bedienungspersonal sind die Wegzeiten vom Standort der Feuerwehr zum Einsatz- bzw. Beistellungsort
und zuriick in die fiir die Berechnung mafigebende Zeit einzubeziehen; ebenso Wartezeiten und sonstige
Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Gebiihrenpflichtigen bzw. ihm
zurechenbaren Personen entstehen.

(6) Bei Verrechnung nach Stundensatz ist die Gebiihr fiir die erste Stunde jeweils zur Génze zu
entrichten. Bei jeder weiteren angefangenen Stunde ist bei einer Dauer bis zu 30 Minuten die Gebiihr fiir
den halben Stundensatz, dariiber hinaus fiir den vollen Stundensatz zu entrichten. Sieht Anlage I,
Gebiihrengruppe A, neben den Stundensétzen auch die Verrechnung von Pauschalgebiihren bzw. nach
Tagessétzen vor, sind Einsatzleistungen bzw. Beistellungen bis zu vier Stunden nach den Stundensétzen,
ab der angefangenen fiinften Stunde jedoch nach der Pauschalgebiihr bzw. dem Tagessatz (siche Abs. 7)
zu entrichten.

(7) Die Pauschalgebiihren der Gebiihrenpositionen der Anlage I, Gebiihrengruppe A, Punkte 2 und 4,
gelten fiir einmalige zusammenhédngende Leistungen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Stunden; fiir die
iibrigen Gebiihrenpositionen gilt ein Zeitraum von 24 Stunden (Tagessatz). Bei Einsatzleistungen bzw.
Beistellungen iiber die jeweilige Pauschalgebiihr bzw. den jeweiligen Tagessatz hinaus erfolgt die
Berechnung wie ab Beginn der Inanspruchnahme. Lost ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes der gleichen
Gebiihrenposition ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob das Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen
wire.

(8) Werden Gerdte und Ausriistungsgegenstinde von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug —
maBgebend ist der den Baurichtlinien des OBFV (Beschluss der Landes-Feuerwehrleitung) entsprechende
Beladeplan, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gebiihrenordnung giiltig ist — entnommen, hat
keine weitere Verrechnung zu erfolgen; ausgenommen davon sind Gerite nach Anlage I, Gebiihrengruppe
A, Gebiihrenposition 2.15, und Verbrauchsmaterial nach Anlage I, Gebiihrengruppe D. Vom
Feuerwehrfahrzeug zusitzlich mitgefiihrte Gerdte und Ausriistungsgegensténde sind jedoch nach Anlage 1,
Gebiihrengruppe A, zu verrechnen.
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(9) Die Gebiihren sind nur fiir jene Mannschaften und Gegenstinde sowie fiir jenen Zeitraum zu
entrichten, in dem eine zwingende Notwendigkeit entsprechend den taktisch-technischen
Dienstvorschriften der Feuerwehr fiir den Einsatz tatsdchlich gegeben war.

§5
Reinigung und Wiederinstandsetzung

(1) Fir die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Gerdten und Ausriistungsgegenstinden
einschlieBlich Schutzbekleidung nach besonderen Einsitzen, die liber das normale Maf} hinausgeht (zB bei
Einsétzen mit gefédhrlichen Stoffen, bei Technischen Hilfeleistungen mit besonderer Schmutzbelastung), ist
fiir den Personalaufwand eine Gebiihr gemd3 Anlage I, Gebiihrengruppe A, Punkt 1, Gebiihrenposition
1.01, sowie fiir aufgewendete Reinigungsmittel nach Gebiihrengruppe D, Gebiihrenposition 14.01, zu
entrichten.

(2) Erweist sich eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung als technisch unmoéglich oder
unwirtschaftlich, insbesondere weil die Wiederinstandsetzungskosten den Wiederbeschaffungswert
iibersteigen, ist der Wiederbeschaffungswert zu entrichten.

§6
Sonstige Gebiihren

Fiir eine in Anspruch genommene Leistung, die in Anlage I nicht explizit angefiihrt ist, ist eine Gebiihr
unter Heranziehung einer vergleichbaren Leistung (insbesondere gleichwertiges Fahrzeug, @hnlicher
Ausriistungsgegenstand) zu entrichten.

§7
Entstehen des Abgabenanspruchs

(1) Der Abgabenanspruch entsteht grundsitzlich mit Ablauf des Monats, in dem die Leistung in
Anspruch genommen wurde.

(2) Erstreckt sich die Inanspruchnahme der Leistung iiber mehr als einen Kalendermonat, entsteht der
Anspruch erst mit Ablauf des Monats, in dem die Inanspruchnahme der Leistung endete.

(3) Vor Erlassung eines Gebiihrenbescheides ist die Versendung einer formlosen
Zahlungsaufforderung (Lastschriftanzeige) zuléssig.

§8
Umsatzsteuer
Die nach dieser Gebiihrenordnung ermittelten Gebiihren unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht.
§9
Inkrafttreten

(1) Die Rechtswirksamkeit dieser Gebiihrenordnung beginnt mit dem auf den Ablauf der
Kundmachungsfrist folgenden Tag.

(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-Gebiihrenordnung vom 03.10.2024 aufler Kraft.

Der Biirgermeister:
Alois Six

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter: https://www.v8cklamarkt.at/amtssignatur

Signatur aufgebracht von Bgm. Alois Six, 02.03.2026 08:28:04
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Anlage I
Gebiihrengruppe A

Gebiihren fiir Mannschaften, Fahrzeuge, Gerate, Ausriistungsgegenstinde und
Fernmeldeeinrichtungen und dergleichen:

1 Mannschaft
Pos. Gegenstand EURO
Personalaufwand
1.01 pro Person und Stunde 34,40
1.02 Bei Messe-, Zirkus-, Theater- und sonstigen Veranstaltungen 34,40
pro Person und Stunde
Kommissionsdienst von Mitgliedern der Feuerwehr (zB fir feuerpolizeiliche
1.03 | N . 18,30
Uberprifungen) pro Person und angefangener Viertelstunde
2 Fahrzeuge und Anhanger
Pos. Gegenstand EURO
Pauschal-
je Std. | gebtlhr 5-
12 Std.
2.01 |Fahrzeuge bis 3,5 t Gesamtgewicht (ausgenommen Sonderfahrzeuge) 67,70 338,50
2.02 [Fahrzeuge >3,5 bis 5,5 t Gesamtgewicht (ausgenommen Sonderfahrzeuge) 96,50 482,50
2.03 |Fahrzeuge >5,5 bis 7,5 t Gesamtgewicht (ausgenommen Sonderfahrzeuge) 113,70 568,50
2.04 [Fahrzeuge >7,5 bis 16 t Gesamtgewicht (ausgenommen Sonderfahrzeuge) 129,80 649,00
2.05 |Fahrzeuge >16 bis 18 t Gesamtgewicht (ausgenommen Sonderfahrzeuge) 145,80 729,00
Sonderfahrzeuge:
2.06 |Wechselladefahrzeug ohne Kran 145,80 729,00
2.07 |Drehleiter DL(K) 18, DL(K) 25 170,00 850,00
2.08 |Drehleiter DL(K) 30, Teleskopmastbiihne, Gelenkbiihne 255,00{ 1.275,00
Gefahrliche-Stoffe-Fahrzeug (GSF), Abrollbehalter Gefahrliche Stoffe mit
2.09 |Wechselladefahrzeug, Abrollbehalter Dekontamination mit Wechsellader- 288,30 1.441,50
fahrzeug, Dekontaminationsanhanger mit LKW
Oleinsatzfahrzeug, Abrollbehélter Ol mit Wechselladerfahrzeug, Rollcontai-
2.10 ner OEF mit Transportfahrzeug 264,20 1.321,00
2.11 |Atemschutzfahrzeug, Atemluftfahrzeug, Tauchfahrzeug 243,50 1.217,50
2.12 |Universalléschfahrzeug, GroBtankléschfahrzeug 210,20 1.051,00
2.13 |Rustfahrzeug (ohne Kran), LKW mit Kran bis 100 kN Hubkraft 158,50 792,50
(Schweres) Ristfahrzeug mit Kran (SRF-K),
2:14 | kW oder WLF mit Kran >100 kN bis 300 kN Hubkraft 193,000 965,00
2.15 |Kranfahrzeug (KF), LKW oder WLF mit Kran >300 kN Hubkraft 321,70 1.608,50
2.16 |Abrollbehélter mit Ladelift 47,10 235,50
2.17 |Abrollbehdlter Mulde/Bergung 31,00 155,00
2.18 |Uberwachungseinrichtung zu Abrollbehé&lter Mulde/Bergung 28,70 143,50
2.19 |Abrollbehalter Einsatzleitung, Versorgung, FMD, Sanitar 62,00 310,00
2.20 |Teleskoplader inkl. Anbaugerate 113,70 568,50
2.21 |[Anhédnger bis 750 kg Nutzlast 18,30 91,50
2.22 |Anhédnger >750 kg bis 3.500 kg Nutzlast 55,10 275,50
2.23 |LKW-Anhdnger >3.500 kg Nutzlast 80,40 402,00
2.24 |Tunnellifter 79,20 396,00
2.25 |Léschunterstitzungsfahrzeug (LUF) inkl. Anhanger 114,90 574,50
2.26 |Drohne bis Klasse C2 45,90 229,50
2.27 |Drohne ab Klasse C3 60,80 304,00




Anmerkungen:

e Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Punkt 1.

e Hinsichtlich eingesetzter Gerdte bzw. Ausriistungsgegenstdande wird auf § 4 Abs. 8
verwiesen.

e Tragerfahrzeuge mit entsprechendem Container bzw. Sattelauflieger (zB Olfahrzeug,
Gefahrliche-Stoffe-Fahrzeug, Atemschutzfahrzeug) werden wie die Sonderfahrzeuge
behandelt.

e Hinsichtlich der Reinigung ist § 5 zu beachten.

3 Loschgerate, Schldauche und Zubehor, Leitern
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
je std. | (5.34 std.)
3.01 Einstellspritze, Kibelspritze, Feuerpatsche, tragbare Feuerléscher (Lésch- 910
’ und Treibmittel nach Gebihrengruppe D) !
3.02 |Trockenléschgerat P 50 (Lésch- und Treibmittel nach Gebiihrengruppe D) 17,20 86,00
3.03 'II;r)ockenIoschgerat TroLA 250 (Losch- und Treibmittel nach Gebihrengruppe 22,90 114,50
3.04 |Wasserfiihrende Armaturen, Schlduche und Zubehér, je Stick 12,50
3.05 |Fahrbare Schiebleiter (nicht hydraulisch) 35,50 177,50
3.06 |Tragbare Schiebleiter, Steckleiter, Rettungsplattform 11,40 57,00
4 Gerate mit motorischem Antrieb
Pos. Gegenstand EURO
Pauschal-
je Std. gebihr
5-12 Std.
4.01 |Handgeflhrte Elektro- bzw. Akkuwerkzeuge 22,90 114,50
Hochleistungsliifter - Turboventilator; Tauchpumpe <1.000 I/min; Wasser-
4.02 |sauger; Motor-Kettensdge; Benzinmotor-Trennschleifer, Olumfillpumpe; 30,90 154,50
Leichtschaumgerat; Hochdruckreiniger
Tauchpumpe 1.000 |/min bis 2.000 I/min; Auspumpaggregat und Tragkraft-
4.03 |spritze <1.000 I/min.; Stromerzeuger <5 kVA; Kompressor flir Steinbohrge- 41,20 206,00
rat;
Tauchpumpe >2.000 I/min; Auspumpaggregat und Tragkraftspritze 1.000
4.04 bis 5.000 I/min; Stromerzeuger 5 bis 11,5 kVA; 55,10 275,30
4.05 |Stromerzeuger >11,5 bis 20 kVA 67,70 338,50
4.06 |Stromerzeuger >20 kVA bis 50 kVA 80,40 402,00
4.07 |Stromerzeuger >50 kVA bis 150 kVA 92,90 464,50
4.08 [Stromerzeuger >150 kVA 117,10 585,50
Akku- / Hydraulischer Rettungssatz (einschlieBlich Hydraulikschere und
4.09 -spreizer), ohne Stromversorgung 28,70 143,50
4.10 |Hochdruckléschgerdte (zB UHPS) 37,80 189,00
4.11 |Auspumpaggregat >5.000 |/min 115,90 579,50

Anmerkung: Bei Anwendung der Pauschalgebihren zu diesen GeblUhrenpositionen ist flr
Gerdte mit Antrieb durch Verbrennungsmotoren der verbrauchte Treibstoff gemaB Ge-
bihrengruppe D gesondert zu verrechnen.




5 Atemschutzgerite
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
Je g, (5-24 Std.)
5.01 [Atemmaske (Filter nach Geblhrengruppe D); Maske ohne Reinigung 18,30
5.02 Saugschlauchgerat; Druckschlauchgerat ohne Pressluftatmer (Maske hierzu 34.40
) jeweils ohne Reinigung) !
Pressluftatmer, komplett (ohne Pressluft), Sauerstoffschutzgerdt (ohne Sau-
5.03 |erstoff und Alkalipatrone); Wiederbelebungsgerat (Ambu, Orospirator ua.); 29,70 148,50
Sauerstoffbehandlungsgerat (ohne Sauerstoff)
Fiillung je Pressluftflasche: je Stilick:
5.04 |0,4 bis 0,6 | - 200 bar 3,40
5.05 |1 bis 2 | - 200 bar 4,50
5.06 [4 1 - 200 bar 5,70
5.07 |7 | - 200 bar 10,30
5.08 [10 | - 200 bar 11,40
5.09 |12 | - 200 bar 12,50
5.10 (151 - 200 bar 14,80
5.11 |6 bis 7 | - 300 bar 12,50
5.12 (50 | - 200 bar 47,00
5.13 (50 I - 300 bar 68,90
Anmerkung: Die Berechnung der Mannschaft erfolgt nach Geblihrenposition 1.01.
6 Werkzeuge und sonstige Einsatzgerate
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
T2 2, (5-34 Std.)
6.01 |Ab- und Aufseilgerat, Motorseilwinde 32,10
6.02 |Autogen-SchweiB- und Schneidegerdt (ohne Gas) 17,20 86,00
6.03 |Feldkochherd (ohne Brennstoff) 47,10
6.04 |Flaschenzug, Greifzug komplett 17,20 86,00
6.05 |Kunststoffseil je 20 m 13,80
6.06 |Hebegerat (mechanisch, Handwinde) 16,00
6.07 |Hebekissen, Arbeitsdruck lber 1 bar (Pressluft nach Verbrauch) 41,30 206,50
Hebekissen, Arbeitsdruck unter 1 bar (Pressluft nach Verbrauch),
6.08 Kombinations-Hebekissen NT-Serie >4,00 270,00
6.09 |Zelt bis 10 Personen 50,50
6.10 |Zelt Uber 10 Personen 70,00
6.11 |Warmebildkamera 41,20 206,00
6.12 |Beleuchtungsgerat kabelgebunden 26,40 132,00
6.13 |Beleuchtungsgerat akkubetrieben 28,70 143,50
6.14 |Feldbett 6,90
6.15 |Sandsackfillgerat manuell 26,40 132,00
6.16 |Sandsackfillgerat mit Motorantrieb (Gelenkwelle) 40,20 201,00




7 Personliche Ausriistung - Schutzbekleidung
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
Je g, (5-24 Std.)
7.01 |Hitzeschutzanzug 20,60 103,00
7.02 |Hitzeschutzhandschuhe oder Hitzeschutzhaube 27,50
7.03 Schutzbekleidung Schutzstufe 1: Reinigung nach Vor-
) Brandschutzbekleidung, Einsatzbekleidung gaben
Sc_hutzbekleidupg Schutzstufe 2: 41,20 206.00
7.04 Te_llschutzbeklelqung _ . bzw. bzw. néch
Leichter Kontaminationsschutz (nicht gasdicht) nach Aufwand
leichter Hitzeschutz (thermische Strahlung) Aufwand
Schutzbekleidung Schutzstufe 3: 106,80 53400
Vollschutzbekleidung bzw. !
7.05 L2 . bzw. nach
Schwerer Kontaminationsschutz (gasdicht) nach Aufwand
Schwerer Hitzeschutz (Flammen) Aufwand
7.06 |Schnittschutzhose, Wathose 28,70
8 Wasserdienst
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
Ja 2, (5-34 Std.)
8.01 |Anker, Ankerseil, Arbeitsleine 8,00
8.02 |Arbeitsboot 67,70 338,50
8.03 |Motorzille, Schlauchboot oder Kunststoffboot, jeweils mit Motor 41,20 206,00
8.04 |Feuerwehrrettungsboot 64,20 321,00
8.05 |Rettungsring, Ruder, Schubstange 8,00
8.06 |Schlauchboot oder Kunststoffboot, ohne Motor 16,00 80,00
8.07 |Rettungsweste 9,20 46,00
8.08 |Taucherausristung ,nass" komplett (exkl. Tauchgerat) 72,30
8.09 |Taucherausristung ,trocken™ komplett (exkl. Tauchgerat) 119,40
8.10 |Feuerwehrzille (Holz, Kunststoff oder Alu) komplett 14,80 74,00
8.11 |Unterwasserkamera (ohne Boot) 80,40 402,00
8.12 |Unterwassersonar (ohne Boot) 64,30 321,50
8.13 |Unterwasserschneidegerat 47,00 235,00
8.14 |Eisretter 16,00 80,00
8.15 |Tauchgerat mit Rettungs- und Tarierweste 39,00 195,00
8.16 |Handgeflihrte Elektro- bzw. Akkuwerkzeuge fliir den Wasserdienst 26,40 132,00
8.17 |Hebeballon, Hebesack (offen oder geschlossen) inkl. Zubehor 54,00 270,00
9 Kommunikationseinrichtungen
Pos. Gegenstand EURO
. Tagessatz
Je g, (5-24 Std.)
9.01 [Handfunkgerat 16,00 80,00
9.02 |Kabelgebundenes Tauchertelefon 18,40 92,00
9.03 |Drahtloses Tauchertelefon 27,50 137,50
9.04 |Megafon (ohne Batteriekosten) 18,40




10 Heuwehrgerite
Pos. Gegenstand EURO

. Tagessatz

e S (5-24 Std.)
10.01 |Heumess-Sonde 14,80
10.02 |Heuwehrgerdt komplett 27,50 137,50
10.03 |Heuschneider elektrisch 16,00 80,00
11 Einsatzgerite fiir gefiahrliche Stoffe
Pos. Gegenstand EURO

. Tagessatz

Ja 2, (5-84 Std.)
11.01 |Auffangbehalter 1000 | 14,80 74,00
11.02 |Auffangbehélter 2000 | 27,50 137,50
11.03 |Auffangbehélter 3000 I, faltbar mit Gerlst 37,80 189,00
11.04 |Auffangbehélter 5000 I, Kunststoff 37,80 189,00
11.05 |Auffangbehélter Edelstahl 300 | 14,80 74,00
11.06 [Edelstahlbehalter rund mit Deckel 40,20 201,00
11.07 |Eimer, Edelstahl 10 | 12,50
11.08 [Kanister 50 | 12,50
11.09 |Kunststoffwanne 50 | 7,90 39,50
11.10 |Kunststoffwanne 200 | 12,50 62,50
11.11 |Olfass bis 200 | 7,90 39,50
11.12 |Behalter 220 | 12,50 62,50
11.13 |Falttank 3000-5000 I, im Packsack 37,80 189,00
11.14 |Falttank 3000-5000 | geschlossen, im Packsack 57,40 287,00
11.15 |Auffangrinne Edelstahl 4-teilig 10,30 51,50
11.16 |Auffangtrichter Edelstahl 40 x 40 10,30 51,50
11.17 [Kastenrinne Edelstahl 10,30 51,50
11.18 [Trichter, Edelstahl Durchmesser 250 mm 12,50
11.19 |Explosimeter, Gassplirgerat (Prifrohrchen nach Gebihrengruppe D) 53,90
11.20 |Alle Ubrigen Gasmessgerate (je Gerat) 17,00 85,00
11.21 |Strahlenmessgerat 22,90 114,50
11.22 |B-Druckschlauch 20m antistatisch 25,20
11.23 [C-Druckschlauch 15m antistatisch 25,20
11.24 |PVC Saug- und Druckschlauch DN 50 (10m) 25,20
11.25 |Saug- und Druckschlauch sdurefest DN 32 (10m) 47,00
11.26 |Olsperren (je 10m) 153,90
11.27 |Dichtkissensatz 53,90 269,50
11.28 |Fasspumpe Flux, ex-geschiitzt, mit Zubehoér 37,80 189,00
11.29 |Handmembranpumpe Edelstahl 24,00 120,00
11.30 |Handumfillpumpe 20,60 103,00
11.31 |Saure-Tauchpumpe, ex-geschitzt 60,80 304,00
11.32 |Schlauchquetschpumpe, ex-geschiitzte Umfilllpumpe 60,80 304,00
11.33 |Ol-Wassersauger, samt Zubehor 40,20 201,00
11.34 |Ol-Wasser-Trenngerét, Olabsauggerét 60,80 304,00
11.35 |Olabscheider mobil, Olskimmer 60,80 304,00




Gebiihrengruppe B

Gebiihren fiir pauschalierte Einsatzleistungen

Pos. Gegenstand EURO
Pauschalgebihr
. nach Aufwand
12.01 |Wohnungsoéffnung mind. jedoch 114,90
Brandsicherheitswachdienst bei Messe-, Zirkus-, Theater- und sonstigen
12.02 |Veranstaltungen, weniger als 3 Stunden, Pauschalgebihr fiir TLF (oder 114,90
gleichwertig), exkl. Mannschaft (nach Gebihrenposition 1.02)
Brandsicherheitswachdienst bei Messe-, Zirkus-, Theater- und sonstigen
12.03 |Veranstaltungen, von 3 bis zu max. 12 Stunden, Pauschalgebihr fir TLF 266,50
(oder gleichwertig), exkl. Mannschaft (nach Geblihrenposition 1.02)
12.04 Nutzwassertransport nur Tankléschfahrzeug bis 2.000I, mit Fahrer, . n_ach Aufwand
) Pauschale je Fahrt mind. jedoch 78,00
12.05 Nutzwassertransport nur Tankléschfahrzeug >2.000I bis 4.000l, mit Fah- nach Aufwand
’ rer, Pauschale je Fahrt mind. jedoch 105,60
12.06 Nutzwassertransport nur Tankléschfahrzeug >4.000I bis 10.000I, mit Fah- nach Aufwand
) rer, Pauschale je Fahrt mind. jedoch 137,80
12.07 Nutzwassertransport nur Tankldschfahrzeug >10.000I mit Fahrer, nach Aufwand
) Pauschale je Fahrt mind. jedoch 153,90
12.08 Aufzugs- oder Liftéffnung, bis zu max. 30 Minuten, nach Aufwand

dariber hinaus nach Aufwand

mind. jedoch 229,80

Anmerkung zu Gebulhrenpositionen 12.01, 12.04 bis 12.08: vgl. auch § 2 Abs. 2 - Ver-
rechnung nach Anlage I, Geblihrengruppe A bei Mehraufwand (bei Gebilhrenposition
12.08 angenommen bei langerer Dauer = mehr als 30 Minuten).

Gebiihrengruppe C

Gebiihr fiir Brandmeldeanlagen

Pos.

Gegenstand

EURO

13.01

Brandmelder-Fehl- oder Tauschungsalarm

Berechnung erfolgt nach

Aufwand,
mind. jedoch 448,10

Anmerkung: vgl. § 2 Abs. 3 - Verrechnung nach Anlage I, Geblhrengruppe A bei Mehr-
aufwand entsprechend der alarmplanmaBigen Ausrickung

Gebiihrengruppe D

Gebiihren fiir Sondereinsatzmittel und Verbrauchsgiiter

Pos. Gegenstand EURO
Kraftstoffe, Ole, Reinigungsmittel zB Benzin, Gemisch, Dieselkraftstoff,
14.01 ..
Motorol, Petroleum
252 chlezn:qatheréalr'nztBeqelr usstt\lfkmfge;’oHn(:Zf!edser Aerttoff hutzgerat, Alkalipat- | C'¢ Berechnung er-
schutzmaterial z alipatr Ur Sauerstoffschutzgerét, alipat- _
14.03 rone fir Tauchgerdt, Atemfilter, Prifréhrchen, Fluchthauben f:elgsteiu t()jee;oTdeasuf
Sonstiges Verbrauchsmaterial zB diverse Gase (zB Sauerstoff), Kohlensau- P d I’E tgt
re, Loschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Olsaugmaterial (Sorbt- en Einsatztag.
14.04 |cher, -watte, -netzsperre), Sagespane, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff -

med. rein, Prifréhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibla-
dung fir LeinenschieBgerat, Batterien usw.




Gebiihrengruppe E

Gebiihren fiir Leistungen und Beistellungen Dritter

Pos.

Gegenstand

EURO

15.01 [Personal

15.02 |Fahrzeuge / Anhanger

15.03 |Werkzeuge / Ausrlistungsgegenstande

nach konkretem Aufwand
unter Berlicksichtigung der
Grundsatze der Notwendigkeit
und ZweckmaBigkeit;
die Berechnung erfolgt zu den
Tagespreisen, bezogen auf
den Einsatztag.

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks
finden Sie unter: https://www.v8cklamarkt.at/amtssignatur

Signatur aufgebracht von Bgm. Alois Six, 02.03.2026 08:28:18




		2026-03-02T08:28:09+0100
	Gemeinde Vöcklamarkt
	Amtssignatur der Gemeinde Vöcklamarkt


		2026-03-02T08:28:24+0100
	Gemeinde Vöcklamarkt
	Amtssignatur der Gemeinde Vöcklamarkt




